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Gemeinde Buckten 
Hauptstrasse 29 
4446 Buckten 
 
Tel. 062 299 15 77 
verwaltung@buckten.ch 
www.buckten.ch 

 

15. Juni 2021 

 

Beschlussprotokoll 
der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 

20:00 Uhr in der grossen Turnhalle der Mehrzweckhalle 

 

Vorsitz: Daniel Meier, Gemeindepräsident 

Protokoll: Katrin Buser, Gemeindeschreiberin 

Anwesende Stimmberechtigte: 32 inkl. Gemeinderat 

Pressevertretung: entschuldigt 

 

Als Stimmenzähler werden gewählt: 

://: Sangmothar Hilfiker, Peter Keller 

 

 

Traktanden 

1. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2020 

://: Die Gemeindeversammlung beschliesst, dass nur das Beschlussprotokoll verlesen 

werden soll. 

Die Gemeindeschreiberin verliest das Beschlussprotokoll. 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2. Genehmigung Traktandenliste 

://:  Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

3. Rechnung 2020 der Einwohnergemeinde Buckten 

://: Die Jahresrechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'632.74 wird 

einstimmig genehmigt. 

4. Einbürgerung Suada Becirovic mit ihren Kindern Amina, Edvin und Devin 

://:  Die Einbürgerung von Suada Becirovic und ihren Kindern Amina, Edvin und Devin 

für eine Gebühr von total CHF 1'500 wird einstimmig genehmigt. 

5. Vertrag über die Versorgungsregion Oberes Homburgertal 

://: Der Vertrag über die Versorgungsregion Oberes Homburgertal wird einstimmig 

genehmigt. 

6. Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen, keine Beschlüsse. 
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Im Namen der Gemeindeversammlung Buckten 

 

 

 

Daniel Meier Katrin Buser 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 

 

 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 
Ein Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung wird gemäss Gemeindegesetz § 49 der Urnenabstimmung 
unterstellt, wenn dies ein Zehntel der Stimmberechtigten innerhalb von 30 Tagen unterschriftlich verlangt. 
Vom Referendum ausgenommen sind Beschlüsse über Voranschlag, Nachtragskredite zum Voranschlag, 
Rechnung und Steuerfuss, Wahlen. 
Gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 kann das Referendum bis zum 14. 
Juli 2021 ergriffen werden. 

 

 


